
KUNDMACHUNG
betreffend die Personalvertretungswahlen

der öffentlich Bediensteten der Marktgemeinde Jenbach
Wahlvorschläge, Wahlort und Wahlzeit

sowie den Hinweis über die Briefwahlen

1. Wahlvorschläge
Gemäß § 27d Abs 1 Gemeinde-Personalvertretungsgesetz (Gesetz vom 10. Mai 
1990 über die Personalvertretung der Bediensteten der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände LGBl. Nr. 51/1990 idF LGBl. Nr. 35/2025) wird kundgemacht, 
dass folgender Wahlvorschlag zur Personalvertretungswahl am 12. und 13. 
November 2025 zugelassen ist:
Wählergruppe: Gemeinschaftsliste PV Jenbach
Kurzbezeichnung: G-PVJ
Wahlwerber: 1 Langebner Manuela, 1967

2 Marksteiner Janine, 1993
3 Unterleitner Brigitte, 1975
4 Aumair Elisabeth, 1966
5 Höck Robert, 1972
6 Stöckl Sabine, 1973
7 Celic Ranka, 1971
8 Penz Petra, 1978
9 Walser Hendrikje, 1982

10 Bliem Angelika, 1967
11 Sprenger Robin, 1985 
12 Astl Norbert, 1983

2. Wahlort und Wahlzeit
Gemäß § 27e leg cit werden nachstehend Zeit und Ort der Stimmabgabe für die 
Personalvertretungswahl der Marktgemeinde Jenbach am 12. und 13. November 
2025 kundgemacht.
Datum Zeit Ort

MI, 12.11.2025 08:00-12:00 Uhr
13:00-16:00 Uhr Gemeindeamt, 4. Stock, Trauungs-/Sitzungssaal

DO, 13.11.2025 08:00-12:00 Uhr
13:00-16:00 Uhr Gemeindeamt, 4. Stock, Trauungs-/Sitzungssaal

3. Hinweis über die Möglichkeit der Briefwahl
Gemäß § 28b ff leg cit wird hingewiesen wie folgt:
Wahlberechtigte, die am Wahltag bzw. an den Wahltagen am Wahlort nicht 
anwesend sind (Urlaub, Dienstfrei, Krankheit, sonstiger Grund), können ihre Stimme 
im Weg der rechtzeitigen Übersendung oder der sonstigen Übermittlung des 
verschlossenen Briefumschlags, welcher das Wahlkuvert mit dem Stimmzettel für die 
Wahl der Dienststellenpersonalvertretung enthält, an die Wahlkommission, vertreten 
durch Frau Beate Widner, Gemeindeamt Jenbach, 1. OG/Meldeamt, übermitteln 
(Briefwahl).



Die Wahlkarte ist rechtzeitig eingelangt, wenn sie längstens am zweiten Wahltag, 
13.11.2025, 16:00 Uhr im Wahllokal durch einen Boten abgegeben wird.

Der Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte muss spätestens bis zum 05.11.2025, 
16:00 Uhr, schriftlich beim Meldeamt gestellt werden.

An der Wahl dürfen nur Bedienstete teilnehmen, deren Namen in der 
abgeschlossenen Wählerliste eingetragen sind.

Jenbach, 22.10.2025 Für die Wahlkommission:
Mag. Peter Ruech

Amtstafel:
Angeschlagen am:
22.10.2025
Abgenommen am:
14.11.2025
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